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Vorwort zur 3.Auflage

Die Überarbeitung dieses Kommentars gibt Anlass, den Stand und die Entwick-
lung des europäischen Lebensmittelrechts insgesamt in den Blick zu nehmen. So
wirkt die aus dem Jahr 2002 stammende Basisverordnung Nr. 178/2002 veraltet,
wenn man die aktuellen Entwicklungen im Non Food-Bereich betrachtet. Mit zu-
nehmendem zeitlichem Abstand wird deutlich, dass die Lebensmittel-Basisverord-
nung vor allem eine Reaktion auf die BSE-Krise war und letztlich wohl nicht den
Anspruch hatte, die Grundlagen des Lebensmittelrechts auf Unionsebene insgesamt
zu modernisieren. So tragen die neuen Regelungen außerhalb des Lebensmittelrechts
etwa durch die Produktsicherheitsverordnung (Verordnung (EU) 2023/988 vom
10.Mai 2023 über die allgemeine Produktsicherheit – diese gilt nicht für Lebens-
mittel) in zeitgemäßer Weise den heute gängigen Vertriebs- und Logistikformen
Rechnung und berücksichtigen die Komplexität dieser Wertschöpfungsketten, dabei
natürlich mit einem besonderen Fokus auf die Online-Aktivitäten der Unternehmen.
Entsprechend differenziert die Produktsicherheitsverordnung zwischen einer Vielzahl
von Akteuren mit teilweise komplexen Begriffsbestimmungen. Schon der Hersteller-
begriff umfasst dort „jede natürliche oder juristische Person, die ein Produkt herstellt
oder entwerfen oder herstellen lässt und dieses Produkt in ihrem eigenen Namen oder
unter ihrer eigenen Handelsmarke vermarktet“, und regelt damit gleich verschiedene
Formen des Quasi-Herstellertums. Weitere Akteure mit jeweils eigenen Pflichten-
kreisen sind „Bevollmächtigte“, „Einführer“, „Händler“, „Fulfilment-Dienstleister“,
„Wirtschaftsakteure“ oder „Anbieter eines Online-Marktplatzes“mit jeweils eigenen
komplexen Definitionen. Die allgemeine Produktsicherheitsverordnung könnte da-
mit auch einenWeg für die zukünftige Gestaltung des Lebensmittelrechts aufzeigen.

Auf der anderen Seite werden gerade im Rahmen der aktuellen Entbürokratisie-
rungsdebatte zunehmend Bedenken geäußert, dass Regulierung und Bürokratie
durch die Europäische Union bereits jetzt ein Übermaß erreicht haben könnten.1 Als
ein Faktor für Überregulierung wird die delegierte Rechtssetzung ausgemacht, das
sog. Tertiärrecht. Mit delegierten Verordnungen kann die Kommission wesentliche
Regelungen im Sekundärrecht ergänzen oder abändern, was de facto eine Depar-
lamentarisierung fördert, wenn eine effektive Kontrolle durch Rat und Parlament
nicht mehr wahrgenommen wird. Schon die Vielzahl, Länge und Kleinteiligkeit der
delegierten Verordnungen dürfte eine umfassende Kontrolle des „Tertiärgesetz-
gebers“ unmöglich machen. Die Zahl der delegierten Verordnungen der Kommission
beläuft sich für die Jahre 2023 und 2024 insgesamt auf über 550, die Zahl der Durch-
führungsverordnungen im genannten Zeitraum auf weit über 1500. Auch wenn im
Bereich des Lebensmittelinformationsrechts die Kommission von der Möglichkeit,
delegierte Rechtsakte zu erlassen, zurückhaltend Gebrauch macht, gilt dies nicht für
das Lebensmittelrecht insgesamt. Sektorale Regelungen zum Beispiel im Bereich des
ökologischen Landbaus, im Bereich des Außenwirtschaftsrechts (Import/Export von
Lebensmitteln) oder im Sinne von Vermarktungsnormen oder zu einzelnen Produkt-
gruppen wie Weinbauerzeugnissen oder Spirituosen sind auch für Fachjuristen kaum
noch zu überblicken. Daher ist es nicht verwunderlich, dass im Rahmen der Novel-
lierung von Regelungsbereichen die komplexen Rechtsstrukturen mittlerweile stan-
dardmäßig und zusätzlich mit Leitlinien (Bekanntmachungen der Kommission) un-
terfüttert werden, deren weiterer Umfang beträchtlich sein kann und die von den

1 Vgl. zB den Beitrag „EU-Bürokratie entwurzeln“ von Meinrad Dreher in F. A. Z. vom
12.8.2025.
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betroffenen Lebensmittelunternehmern in ihrer täglichen Arbeit berücksichtigt wer-
den müssen. In assoziierten Regelungsbereichen wie dem Verpackungsrecht kommt
mit der Novellierung unter der Verordnung (EU) 2025/40 ein Rechtsregime auf die
Rechtsanwender zu, das Verpackungsrechtsspezialisten auf Dauer ein gesichertes Aus-
kommen garantieren wird, aber von den „rechtsunterworfenen“Unternehmen nicht
mehr aus eigener Kraft verstanden werden kann.

Es wird also darum gehen, bei der erforderlichen Modernisierung des Lebens-
mittelrechts das „rechte Maß“ zu halten – auch mit Blick auf die bestehenden und
kommenden Herausforderungen im Zusammenhang mit einer disruptiven Neuord-
nung der globalen politischen Verhältnisse, welche von militärischen Auseinanderset-
zungen, dem Kampf um zentrale Rohstoffe, Handelsstreitigkeiten und allgemein von
Instabilität geprägt sein werden. Vor diesem Hintergrund kann eine prinzipien-
basierte Rechtssetzung, welcher vor allem die Ziele vorgibt, opportuner sein, als eine
regelbasierte Rechtssetzung, welche sich in der Ausgestaltung aller Details verausgabt.

Das bestehende, mit der LMIV im Jahre 2011 bzw. 2013 novellierte Lebensmittel-
informationsrecht hat sich aus Sicht des Autorenteams bewährt und ist mittlerweile
gut eingespielt, auch wenn es in den jeweiligen Mitgliedstaaten eigene Wege geht.
Dies war erwartbar, denn der Europäische Gerichtshof kann die Harmonisierung der
Rechtsauslegung innerhalb des vollharmonisierten Regelungsbereichs nur punktuell
gewährleisten und hinzukommen Freiräume der Mitgliedsstaaten in den nicht voll-
harmonisierten Regelungsbereichen. Es wäre deshalb wünschenswert, wenn die
Union eine Datenbank schaffen würde, aus der die nationalen Regelungen der Mit-
gliedstaaten EU-weit sichtbar werden. Dies gilt auch für die wichtigen konkretisie-
renden nationalen Gerichtsentscheidungen; auf Grundlage einer solchen Datenbank
wäre auch ein Vergleich der Rechtsprechung in den jeweiligen Mitgliedstaaten mit
dem Ziel einer Harmonisierung auch der Rechtspraxis möglich.

Marburg und Gummersbach, im August 2025 Wolfgang Voit
Markus Grube

Christine Konnertz-Häußler
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Geleitwort zur 1.Auflage

Die bislang geltenden Rechtsvorschriften über die Etikettierung von Lebensmit-
teln und deren Nährwertkennzeichnung stammen in ihren Grundlagen aus dem Jahr
1979 bzw. 1990. Seither haben sich die Ansprüche der Verbraucher, aber auch die
Vermarktungsformen von Lebensmitteln erheblich verändert. Die neue Verordnung
über die Information über Lebensmittel hat deshalb einen großen Stellenwert. Sie
muss nicht nur die Entwicklungen im Lebensmittelsektor berücksichtigen, sondern
auch die vielfältigen Interessen der betroffenen Akteure miteinander vereinbaren.
Vom großen Konzern bis zum kleinsten Handwerksbetrieb, von Restaurants und
Fluglinien bis zum Einzelhandel – alle sind von den neuen Vorschriften genauso be-
troffen wie die rund 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger in der EU.

Der zwischen der Kommission, dem Rat und dem Europäischen Parlament aus-
gehandelte Kompromiss war deshalb ein schwieriger Spagat, der drei Aspekte berück-
sichtigen musste. Zum einen musste endlich dafür gesorgt werden, dass die Informa-
tionen auf Verpackungen für Verbraucher lesbar gestaltet werden. Und da gerade in
Zeiten der Informationsgesellschaft eine „Überinformation“ ihren Wert verliert,
müssen sich die Pflichtangaben auf das wirklich Wesentliche konzentrieren. Zum an-
deren müssen die Forderungen des Verbraucherschutzes mit den Belangen der Wirt-
schaftlichkeit und der Machbarkeit versöhnt werden. Schließlich besteht der Lebens-
mittelsektor in der EU zu 80% aus kleinen und mittleren Unternehmen. Bürden wir
diesemMittelstand immer mehr Bürokratie und damit immer höhere Kosten auf, ge-
fährden wir wichtige Arbeitsplätze. Gerade das Lebensmittelhandwerk gilt es zu
schützen, ist es doch wesentlicher Garant der Lebensmittelvielfalt und regionaler Spe-
zialitäten. Zu guter Letzt muss die Verordnung zukunftsfähig sein. Schließlich ent-
wickeln sich die Technologien der Informationsvermittlung rasant weiter. Es ist keine
verwegene Utopie mehr, dass Verbraucher in Zukunft mit Hilfe ihrer Smartphones
zusätzliche Informationen, etwa über den ökologischen Fußabdruck oder die Her-
stellungsbedingungen von Lebensmitteln, nachfragen.

Es war ein langer Weg bis zum Kompromiss. Der Verordnungsentwurf der Kom-
mission war in wesentlichen Teilen praxisfern und inkonsistent. Und im Europäischen
Parlament wurde schnell deutlich, dass sich jede(r) Abgeordnete als Verbraucher dazu
berufen fühlte, an der Verordnungmitzuarbeiten. Das Ergebnis war eine Flut vonmehr
als 3.000 Änderungsanträgen zum Kommissionsentwurf. Darüber hinaus tendierten
viele Idealisten zu einer überzogenen Vorstellung davon, was Verbraucherschutz leis-
ten sollte und was in der Realität machbar ist. Von roten Warnpunkten auf vermeint-
lich ungesunden Lebensmitteln über den Blickwinkel als Kriterium für die Lesbarkeit
bis hin zur Forderung nach der Kennzeichnung des Ausmaßes der Kinder- oder
Zwangsarbeit bei der Herstellung gab es alle nur erdenklichen Vorschläge. Aber auch
die größten Weltenretter und Volkserzieher mussten letztendlich einsehen, dass der
Platz auf Verpackungen begrenzt ist undKompromisse notwendig sind.Nach drei Jah-
ren intensiver Arbeit an diesem Dossier und langwierigen, schwierigsten Verhandlun-
gen zwischen den politischen Fraktionen des Europäischen Parlaments sowie zwischen
Parlament, Ministerrat und Kommission nahm das Europäische Parlament schließlich
am 6.7.2011 den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des
Rates betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel an.

Hiermit sind die Weichen für ein modernes Lebensmittelinformationsrecht ge-
stellt. Auch wenn die Verordnung punktuell „unfertig“ ist, da einzelne Regelungen,
beispielsweise im Bereich der Herkunftskennzeichnung, nach einer Folgenabschät-
zung erst noch präzisiert werden müssen, können wir mit dem Ergebnis letztendlich
sehr zufrieden sein.
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Der vorliegende Kommentar ist ein Schritt, die Verordnung ins „Operative“ zu
überführen und mit Leben zu erfüllen. Den Verfassern ist dafür zu danken, dass sie
sich des Gesetzeswerkes angenommen haben, um es den Rechtsanwendern in Behör-
den und Gerichten, aber auch in Unternehmen und Verbraucherzentralen näher zu
bringen.

Brüssel, im April 2013
Dr. Renate Sommer, Mitglied des Europäischen Parlaments
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